
 

 

 
 

 

 

 

Mietpreistarife für die Anmietung der Grillhütten der  
Stadt Weiterstadt 

 
   

 

 Grillhütte Braunshardter Tännchen  
 

  Mietpreis  

1. 
 

Anmietung der kleinen und großen Grillhütte incl. Kühlzelle 
 für ca. 200 Personen 

130,00 €  

2. Benutzung Spülautomat incl. Geschirr und Besteck  bis zu 2 Tagen 50,00 €  

                                            jeder weitere Tag 25,00 €  

3. Benutzung Sonnenschirme Setpreis pro Tag 25,00 €  

4. Benutzung Festzeltgarnituren je Stück 3,00 €  

5. Kaution Grillhütte 200,00 €  

6. Kaution Spülautomat 100,00 €  

7. Strom je kwh 0,70 €  

8. Wasser/Abwasser pro Tag 10,00 €  

9. Abfallbeseitigung sofern nicht vom Mieter entsorgt Mindestpauschale von 60,00 €  

10. 
bzw. tatsächlich entstandene Kosten (Personal und Sachkosten) 
Reinigung sofern nicht vom Mieter erledigt pro Stunde und Mitarbeiter 60,00 € 

 

 
 
  

 

11. 

 

Für Weiterstädter Schulen und Kindergärten werden keine Gebühren 
erhoben. Es ist lediglich die Kaution zu hinterlegen, womit die Kosten für 
Abwasser, Abfallbeseitigung und Stromverbrauch verrechnet werde.  
  

 

12. 

 
 

Bei Absage der Veranstaltung oder Nichtbenutzung der Anlage ist die 
Miete zu zahlen. Dies gilt nicht, wenn die Benutzung der Anlage spätestens 
zwei Wochen vor der Veranstaltung bei der Stadt abgesagt wird und die  
Anlage anderweitig vermietet werden kann. 
  

 

        
 

 Grillhütte Am Steinrodsee  
 

   
 

1. Anmietung der Grillhütte ca., 60 Personen 100,00 €  

2. Benutzung Spülautomat incl. Geschirr, Besteck und Gläser bis zu 2 Tagen 50,00 €  

                                        jeder weitere Tag 25,00 €  

3. Kaution Grillhütte 200,00 €  

4. Kaution Spülautomat 100,00 €  

5. Strom je kwh 0,70 €  

6. Wasser/Abwasser pro Tag  10,00 €  

7. Abfallbeseitigung sofern nicht vom Mieter entsorgt Mindestpauschale von 60,00 €  

8. 
bzw. tatsächlich entstandene Kosten (Personal und Sachkosten) 
Reinigung sofern nicht vom Mieter erledigt pro Stunde und Mitarbeiter 60,00 € 

 

   
 

9. Bei Absage der Veranstaltung oder Nichtbenutzung der Anlage ist die  
 

 Miete zu zahlen. Dies gilt nicht, wenn die Benutzung der Anlage spätestens  
 

 zwei Wochen vor der Veranstaltung bei der Stadt abgesagt wird und die   
 

Anlage anderweitig vermietet werden kann.  

Gültig ab 01.01.2024 


